
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht des Justizausschusses über den Antrag 4124/A der Abgeordneten 
Mag. Michaela Steinacker, Mag. Agnes Sirkka Prammer, Kolleginnen und Kollegen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die Notariatsordnung, das Disziplinarstatut für 
Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, die Rechtsanwaltsordn~ng und das Richter­
und SJaatsanwaltschaftsdienstgesetz geändert werden (Berufsrechts-Anderungsgesetz 2024 
- BRAG 2024) (2621 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag in der Fassung des Berichts des Justizausschusses 
(2621 d.B.) wird wie folgt geändert: 

Art. I Z 22 lautet: 

„ 22. § 68 Abs. 1 fit. f lautet: 
„f) am Schluss die Anführung, dass der Notariatsakt den Parteien vorgelesen wurde und allfällige 

nicht oder schwer vorlesbare Beilagen, sofern deren Vorlesung erforderlich wäre, den Parteien 
im Einzelnen zur Durchsicht vorgelegt wurden, oder die Bezeichnung derjenigen 
Förmlichkeiten, durch welche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes die Vorlesung ersetzt 
wurde, und die Anführung der Genehmigung des Notariatsaktes durch die Parteien;'"' 

Begründung: 

Bei nicht oder nur schwer vorlesbaren Beilagen zu Notariatsakten (beispielsweise Pläne, Zeichnungen, 
grafische Darstellungen, Registerabfragen, Bilanzen oder Verzeichnisse) soll es künftig ausreichen, dass 
diese - anstatt sie vorzulesen - den Parteien im Einzelnen zur Durchsicht vorgelegt werden (wobei dies im 
Notariatsakt entsprechend anzuführen ist) . Dies setzt freilich voraus, dass für diese Beilagen überhaupt eine 
Verlesungspflicht besteht; eine solche gilt gemäß § 48 NO (nur) für „Beilagen, deren Inhalt von den 
Parteien zum Bestandteil ihrer Erklärungen in der Notariatsurkunde gemacht" wurden. Dies wird mit dem 
ergänzenden Einschub „sofern deren Vorlesung erforderlich wäre" klargestellt. 
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